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1. (1)Zur Entscheidung über Anträge nach § 13 Abs. 8 ist eine Schlichtungskommission beim Bundesministerium für

Frauen, Wissenschaft und Forschung zu errichten.

2. (2)Die Schlichtungskommission besteht aus einer Richterin oder einem Richter des Aktivstands als Vorsitzender

oder Vorsitzendem und vier Beisitzern. Die oder der Vorsitzende und eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter

für den Fall der Verhinderung sind von der Bundesministerin oder dem Bundesminister auf Vorschlag der

Präsidentin oder des Präsidenten des Obersten Gerichtshofes für die Dauer einer Funktionsperiode von fünf

Jahren zu bestellen. Eine Wiederbestellung ist zulässig. Je zwei Beisitzer werden im Einzelfall vom Rektorat im

Einvernehmen mit dem Universitätsrat der beteiligten Universität und von der Bundesministerin oder dem

Bundesminister über Aufforderung der oder des Vorsitzenden für die Dauer des laufenden Verfahrens entsendet.

Die Schlichtungskommission ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend sind. Sie fasst ihre Beschlüsse mit

Stimmenmehrheit; eine Stimmenthaltung ist nicht zulässig.

3. (3)Die Beisitzer müssen eine entsprechende Tätigkeit in der wissenschaftlichen Lehre und Forschung oder im

Universitätsmanagement aufweisen, die zur sachkundigen Beurteilung von Fragen der Steuerung und

Finanzierung von Universitäten qualifiziert. Die Mitglieder der Schlichtungskommission dürfen keine

Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des für die Angelegenheiten der Universitäten zuständigen

Bundesministeriums und keine Universitätsangehörigen gemäß § 94 der beteiligten Universität sein. Sie dürfen

nicht Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung, Mitglieder des Nationalrats, des Bundesrats

oder eines sonstigen allgemeinen Vertretungskörpers und Funktionäre einer politischen Partei sowie Personen,

die eine dieser Funktionen in den letzten vier Jahren ausgeübt haben, sein. Ferner müssen sie die Gewähr der

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit gegenüber den Parteien des Verfahrens erfüllen.

4. (4)Die Schlichtungskommission hat auf das Verfahren das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG,

BGBl. Nr. 51/1991, anzuwenden, sofern dieses Bundesgesetz nicht anderes anordnet. Der

Schlichtungskommission sind von den Parteien alle sachdienlichen Informationen (personenbezogene Daten

gemäß Art. 4 Nr. 1 DSGVO und sonstige Informationen) zugänglich zu machen. Sie kann ferner bei Bedarf

geeignete Personen als Sachverständige heranziehen. Im Übrigen ist die Geschäftsordnung der

Schlichtungskommission von der Bundesministerin oder vom Bundesminister nach Anhörung der oder des

Vorsitzenden durch Verordnung zu regeln. Vor der Erlassung eines Bescheides hat die Schlichtungskommission

auf den Abschluss oder die einvernehmliche Abänderung einer Leistungsvereinbarung innerhalb einer

vierwöchigen Frist ab Antragstellung hinzuwirken.

5. (5)Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat die Vorsitzende oder den Vorsitzenden oder deren

Stellvertreter mit Bescheid des Amtes zu entheben, wenn sich ergibt, dass die Voraussetzungen für die Bestellung

nicht gegeben waren oder sie sich einer groben Verletzung oder dauernden Vernachlässigung ihrer Amtspflichten

schuldig gemacht haben. Wird die Vorsitzende oder der Vorsitzende enthoben, ist die Stellvertreterin oder der

Stellvertreter für die Dauer der laufenden Verfahren heranzuziehen, bis eine neue Vorsitzende oder ein neuer

Vorsitzender bestellt wird.

6. (6)Die Mitglieder der Schlichtungskommission sind in Ausübung ihres Amtes unabhängig und an keine Weisungen

gebunden. Entscheidungen der Schlichtungskommission unterliegen weder der Aufhebung noch der Abänderung

im Verwaltungsweg. Gegen die Entscheidung ist die Anrufung des Bundesverwaltungsgerichts durch jede der

beiden Parteien zulässig.

7. (7)Die Mitglieder der Schlichtungskommission haben Anspruch auf Ersatz der angemessenen Reisekosten und

Barauslagen sowie auf eine dem Zeit- und Arbeitsaufwand entsprechende Vergütung, die von der

Bundesministerin oder vom Bundesminister durch Verordnung unter Bedachtnahme auf die Bedeutung und den

Umfang der zu besorgenden Aufgaben festzusetzen ist.

In Kraft seit 01.07.2025 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/univg/paragraf/13
https://www.jusline.at/gesetz/univg/paragraf/94
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1991_51_0/1991_51_0.pdf
file:///

	§ 13a UG Schlichtungskommission
	UG - Universitätsgesetz 2002


